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zu bewilligen , tritt an die Stelle des Bezirksſtrafgerichts
das Hofgericht .

§. 125 .

Friſt für Veſchwerdeführung .

Wo die Strafprozeßordnung für eine Beſchwerde —
führung eine Friſt beſtimmt , wird dieſelbe hiermit allge⸗
mein auf acht Tage feſtgeſetzt und ebenſo für den Yall
des §. 38 der Strafprozeßordnung .

XII . Titel .

Von dem Verfahren gegen Abweſende und

Flüchtige .

§. 126 .

Fahndung : VPermögensbeſchlagnahme .

Iſt der eines Verbrechens Verdächtige flüchtig oder

treten im Falle ſonſtiger Abweſenheit die Vorausſetzungen
der Verhaftung bei ihm ein , ſo hat ihn das unterſuchende
Gericht öffentlich vorzuladen und zur Fahndung auszu⸗
ſchreiben . Kann jedoch die Feſtnehmung und Einlieferung
deſſelben durch Erſuchſchreiben an die Behörde ſeines be —
kannten oder muthmaßlichen Aufenthaltsortes alsbald
bewirkt werden , ſo häugt es von dem Ermeſſen des

Unterſuchungsgerichtes ab , mit der öffentlichen Vor —

ladung und dem Fahndungsausſchreiben vorläufig zurück
zu halten .

Iſt das Verbrechen mit Arbeitshaus - oder mit höherer
Strafe bedroht , fo ift zugleich das Vermögen des Ab⸗

weſenden in Beſchlag zu nehmen , und die Beſchlagnahme
öffentlich bekannt zu machen .

§. 127 .

Fehlt es bei dem Verdächtigen , der abweſend , aber

a
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nicht flüchtig iſt , an den Vorausſetzungen Der Verhaf⸗
tung , ſo ſind erſt , wenn die perſönliche Vorladung keinen

Erfolg hat , die Maßregeln des §. 126 Abſatz 1 zu

ergreifen.

§. 128 .

Oeffentliche Vorladung .

In der öffentlichen Vorladung wird der Abweſende
unter kurzer Bezeichnung des ihm angeſchuldigten Ver⸗

brechens aufgefordert , ſich binnen einer angemeſſenen

Friſt zu ſtellen , indem ſonſt nach dem Ergebniß der Unter⸗

ſuchung das Erkenntniß werde gefällt werden . Im

Uebrigen treten die 88. 313 und 314 der Strafprozeß —

ordnung in Wirkſamkeit .

Wirkung der Vermögensbeſchlagnahme .

Die Beſchlagnahme ( §. 126 ) hat die Wirkung , daß ,

auf Koſten des Abweſenden , deſſen Vermögen — ſo weit

thunlich unter Zuziehung ſeiner nächſten Angehörigen —

verzeichnet , und ſeine Verwaltung einem Pfleger über⸗

tragen wird , der eidlich zu verpflichten iſt , dem Ab⸗

weſenden nichts zu verabfolgen .

Sind Angehörige des Letzteren zurückgeblieben , welchen

er nach dem bürgerlichen Recht den Unterhalt zu reichen

verpflichtet iſt , ſo iſt ſolcher aus dem in Beſchlag ge⸗

nommenen Vermögen zu beſtreiten , ſo weit dieſes ohne

Nachtheil für liquide Anſprüche an das Vermögen des

Flüchtigen geſchehen kann .

Die Beſchlagnahme wird wieder aufgehoben , wenn der

Abweſende ſich ſtellt , wenn er frei geſprochen wird oder

ſtirbt , und wenn die Strafverfolgung oder die erkannte

Strafe verjährt iſt .
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§. 130 .

Sicherung der Schadensanſprüche .

Der Beſchlag gilt auch im Intereſſe der durch das

Verbrechen Beſchaͤdigten für angelegt , wenn ſie hierauf
antragen , ehe das Erkenntniß erlaſſen iſt .

In dieſem Falle wird den Beſchädigten , nachdem die

in §. 129 Abſatz 3 erwähnten Gründe gur Aufhebung
des Beſchlages eingetreten find , hiervon Nachricht gegeben
und ihnen überlaſſen , binnen einer zu beſtimmenden kurzen
Friſt einen Beſchlag im bürgerlichen Rechtswege oder

geeigneten Falles im Wege der Anſchließung zu erwirken .

Wird innerhalb dieſer Friſt eine bürgerliche Beſchlag⸗
nahme nicht beigebracht , ſo iſt der ſtrafrechtliche Beſchlag
auch dieſen Perſonen gegenüber aufzuheben .

§. 131 .

Veſchlagnahme für Schaden und Koſlen .

Iſt nach der Beſchaffenheit des Verbrechens und den

Umſtänden des einzelnen Falles nicht nach §. 126 Abſatz2
die Beſchlagnahme des ganzen Vermögens begründet , ſo

wird dieſelbe gleichwohl gleichzeitig mit den im Abſatz 1

des §. 126 bezeichneten Maßregeln für den Betrag des

muthmaßlichen Schadens und der IRERE und

Strafvollſtreckungskoſten verfügt .

Zugleich wird dem Beſchädigten zur näheren Beſtim⸗
mung und Begründung des Schadens im Wege der An —

ſchließung an das Strafverfahren eine Friſt anberaumt .

Kommt der Beſchädigte dieſer Auflage nicht nach , ſo wird

der Beſchlag , ſo weit er für den Schaden angelegt iſt ,
wieder aufgehoben ; andernfalls wird derſelbe je nach dem

Stande der Sache beſtätigt , ausgedehnt oder gemindert . “
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8 . 132 .

Weiteres Unterſuchungsverfahren .

Während der Maßregeln zur Stellung des Angeſchul⸗

digten vor Gericht wird die Unterſuchung fortgeſetzt , ſo
weit es ohne Vernehmung des Angeſchuldigten geſchehen
fann . a

Handelt eg fich um eines Der im §. 16 genannten , gur

amtsgerichtlichen Gerichtsbarkeit gehörigen Verbrechen , ſo
kann die Vorladung des Angeſchuldigten und der Schluß
der Unterſuchung bis auf Betreten deſſelben beruhen , ſo

fern nicht beſondere Gründe die alsbaldige Erledigung

erheiſchen .

§. 133 .

Erkenntniß .

Iſt die Unterſuchung geſchloſſen und die in der öffent⸗

lichen Vorladung beſtimmte Friſt abgelaufen , ſo iſt das

Erkenntniß von dem zuſtändigen Gerichte zu fällen .

Eignet ſich die Sache zur hofgerichtlichen Aburtheilung ,

ſo kann , in ſo fern nicht ſchon von dem Angeſchuldigten ,

deſſen Ehegatten , dem Vormunde , von Verwandten in

auf - und abſteigender Linie und Geſchwiſtern ein Ver -

theidiger beſtellt wurde , je nach der Wichtigkeit und Ver⸗

wicklung des Falles ein ſolcher auf Koſten des Angeſchul⸗

digten oder bei deſſen Vermögensloſigkeit ein Armenanwalt

von Amtswegen beſtellt werden . In ſchwurgerichtlichen
Strafſachen hat dies , wo nicht ſchon die Angehörigen einen

Vertheidiger ernannt haben , jedes Mal zu geſchehen.

§. 134 .

Verfügung bei mangelhaftem Deweiſe .

Kann der Angeſchuldigte wegen Unzulänglichkeit der

Beweiſe der Anſchuldigungsthatſachen nicht verurtheilt
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werden , und eignet ſich die Sache doch nicht zur Ein⸗

ſtellung des Verfahrens , ſo wird erkannt , daß die Unter⸗

ſuchung bis auf das Betreten des Angeſchuldigten auf

ſich zu beruhen habe .
Gegen dieſe Verfügung ſteht dem Staatsanwalte inner⸗

halb acht Tagen die Beſchwerdeführung zu , dem Ange —

ſchuldigten oder den im §. 133 Abſatz 2 genannten

Perſonen aber nur in ſo fern , als die Beſchwerde dahin

geht, daß die dem Angeſchuldigten zur Laſt gelegte That

durch kein Strafgeſetz bedroht ſei .

§. 135 .

Verfahren in ſchwurgerichtlichen Sader .

Sind bei ſchwurgerichtlichen Strafſachen die Beweiſe

nicht ſo erheblich , daß ſie die Verſetzung in Anklageſtand

rechtfertigen , ſo beſchließt die Anklagekammer , die Sache

habe bis auf Betreten des Angeklagten zu beruhen .

Die Verſetzung in den Anklageſtand und die Ladung

zur Schwurgerichtsſitzung wird durch Anſchlag am Sitze

des unterſuchenden Gerichts und des Schwurgerichts und

nebſtdem durch einmalige Einrückung in die Zeitung der

Reſidenz bekannt gemacht , mit dem Anhange , daß der

Angeklagte vierzehn Tage vor der Schwurgerichtsſitzung

ſich bei dem Unterſuchungsrichter zu ſtellen habe.
Nach ſeinem Erſcheinen wird er verhaftet und ver⸗

nommen und es tritt das ordentliche Verfahren ein .

Stellt er ſich nicht , ſo wird vom Schwurgerichtshof

ohne Beizug von Geſchworenen in gleicher Weiſe , wie

vom Hofgerichte ( Tit . HE ) da3 Urtheil gegeben .

Auch hier wird , wenn wegen Unzulänglichkeit der

Beweiſe keine Verurtheilung erfolgen kann , nur ausge⸗

ſprochen , daß die Unterſuchung bis auf Betreten des

Angeſchuldigten zu beruhen habe , und es findet die Vor⸗

ſchrift des §. 134 Abſatz 2 Anwendung .

|
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§. 136 .

Verkündung des Urtheils .

Ueberall , wo eine öffentliche Vorladung ſtatt hatte ,
iſt auch das verurtheilende Erkenntniß , jedoch ohne die

Entſcheidungsgründe , öffentlich bekannt zu machen .
Am dreißigſten Tage nach dem Einrücken in die Zeitung

der Reſidenz gilt es als dem Angeſchuldigten eröffnet .
Dem etwa ernannten Vertheidiger wird das verur⸗

theilende Erkenntniß mit den Entſcheidungsgründen in

allen Fällen zugeſtellt .

§. 137 .
”

Uekursrecht .

Außer dem Angeſchuldigten und dem Staatsanwalte

können auch die im §. 133 genannten Perſonen , jedoch
mit Ausnahme des Vertheidigers , gegen das Urtheil
den Rekurs ergreifen .

§. 138 .

Vollzug der Verurtheilung .

Iſt das verurtheilende Erkenntniß vollzugsreif oder

von dem Rekursgericht beſtätigt , ſo wird daſſelbe voll —

zogen , ſo weit in Abweſenheit des Verurtheilten der

Vollzug möglich iſt .

§. 139 .

Ausſetzung des Erkenntniſſes .

So lange das Erkenntniß der erſten Inſtanz nicht

erfolgt iſt , können ſowohl der Angeſchuldigte oder ſein

Vertheidiger , als auch die im §. 133 , Abſatz 2 genannten

Perſonen , eine Ausſetzung deſſelben beantragen , wenn ſie

beweiſen , daß dem Angeklagten wegen Krankheit oder

höherer Gewalt das Erſcheinen unmöglich ſei .



64

§. 140 .

Verfahren nach Siſtirung des Verurtheilten . Wiederaufnahme des Verfahrens .

Wird der Verurtheilte betreten oder ſtellt er ſich frei⸗

willig , ſo iſt ihm das Erkenntniß nochmals zu verkünden .

Innerhalb vierzehn Tagen von dieſer Verkündung an

fann er , auch ohne die Vorausſetzungen der §§. 119

und 120 , mit aufſchiebender Wirkung die Wiederauf —

nahme des Verfahrens nachſuchen : —
1 . wenn er beweist , daß ihm wegen Krankheit oder

höherer Gewalt zu erſcheinen unmöglich war , oder

2 . wenn er zur Zeit ſeiner Entfernung als Ange —

ſchuldigter noch nicht vernommen war und zugleich

wahrſcheinlich iſt , daß er wegen des Verbrechens ,

wegen deſſen er verurtheilt iſt , nicht geflohen ſei ,

auch von der gegen ihn eingeleiteten Unterſuchung

erſt nach ſeiner Verurtheilung Kenntniß erhalten

habe .
Wird dieſes Geſuch gegründet befunden , ſo wird , mit

einſtweiliger Ausſetzung des Vollzugs des ergangenen Er —

kenntniſſes , das ordentliche Verfahren eingeleitet .

§. 141 .

Gegen die Verwerfung der Bitte um Wiederaufnahme

des Verfahrens ſteht dem Verurtheilten die Beſchwerde —

führung an das Oberhofgericht binnen acht Tagen zu .

§. 142 ,

Verfahren bei Abweſenheit eines Theils der Angeſchuldigten ,

Sind wegen deſſelben Vergehens mehrere Perſonen
angeſchuldigt , von denen einer oder einige abweſend ſind ,

ſo wird die Verhandlung über die Abweſenden und An -

weſenden in der Regel gleichzeitig vorgenommen . Bei einer

me
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Verhandlung vor dent Schwurgericht wird , wenn über

die Letztern auf den Grund des Wahrſpruchs der Ge -

ſchworenen geurtheilt iſt , vom Schwurgerichtshof ſofort
auch über die Erſteren erkannt .

Würde jedoch durch das Ungehorſamsverfahren gegen

die Abweſenden die Aburtheilung der Anweſenden unge⸗

bührlich aufgehalten , ſo kann , insbeſondere , wo dieſe
verhaftet ſind , oder wo nach §. 35 , Abſatz 2 keine münd⸗

liche Verhandlung vorgenommen wird , die Erledigung der
Sache gegen die Anweſenden zum Voraus beſonders ein⸗
treten .

Vorübergehende Beſtimmungen .

§. 143 .

Einführungstag .

Der zweite Theil ( Titel I . bis XII . ) des gegenwärtigen
Geſetzes tritt am 1 . März 1851 in Beziehung auf alle

Strafſachen , hinſichtlich welcher an dieſem Tage das

Urtheil erſter Inſtanz noch nicht gefällt
——

wird , in

Wirkſamkeit .
Die Aufſtellung , Berichtigung und Minderung der

Geſchworenenliſten iſt ſogleich nach Verkündung des Ge⸗

ſetzes vorzunehmen . Dieſe Liſten gelten erſtmals bis zum

Schluſſe des Jahres 1851 .

§. 144 .

Aufhebung älterer Geſetze .

Das Geſetz vom 16 . Mai 1848 (Regierungsblatt
Nr . XXXIII . ) mit allen dazu gehörigen Nachträgen ,

ferner die Geſetze vom 17 . und 19 . Februar 1849

( Regierungsblatt Nr . VIII . ) werden aufgehoben .

Das proviſoriſche Geſetz vom 1 . Auguſt 1849 ( Regie⸗

rungsblatt Nr . XLVI . ) , das Verfahren gegen flüchtige
5
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